
Allgemeines 
Diese TWIN beschreibt das Vorgehen zur Probennahme von Trink-
wasser aus Trinkwasser-Installationen zur „ergänzenden systemi-
schen Untersuchung auf Legionellen“ nach DVGW W 551 und ge-
mäß Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) [1,2]. Die Probennahme
nach der UBA-Empfehlung 2000 [3] entspricht nicht mehr dem ak-
tuellen Stand1. Nach Anlage 4 Teil II b der Trinkwasserverordnung
wird die Durchführung der Probennahme nach DIN EN ISO 19458
[4] gemäß Zweck b gefordert2. 

Die gesetzliche Untersuchungspflicht nach § 14 Absatz 3 der TrinkwV
bezieht sich auf Großanlagen zur Trinkwassererwärmung, die Du-
schen oder sonstige Einrichtungen zur Vernebelung von Trinkwasser
enthalten, sofern aus diesen Trinkwasser im Rahmen einer gewerb-
lichen oder öffentlichen Tätigkeit abgegeben wird. Für Betreiber
kann sich eine Untersuchungspflicht auch aus anderen Rechtsbe-
reichen3 ergeben.

Großanlagen sind nach den allgemein anerkannten Regeln der
Technik (siehe dazu auch DVGW-Arbeitsblatt W 551) beschrieben:
Großanlagen sind Anlagen mit Trinkwassererwärmern mit einem
Inhalt > 400 l und/oder einem Inhalt > 3 l in der jeweils betrachteten
Rohrleitung zwischen dem Abgang des Trinkwassererwärmers und
der Entnahmestelle.

Untersuchungsziel
Gemäß Trinkwasserverordnung ist der „technische Maßnahmenwert“
ein Wert, bei dessen Erreichen oder Überschreitung eine vermeidbare
Gesundheitsgefährdung zu besorgen ist und Maßnahmen zur hy-
gienisch-technischen Überprüfung der Trinkwasser-Installation im
Sinne einer Gefährdungsanalyse eingeleitet werden. 

Die ergänzende systemische Untersuchung nach Trinkwasser-
verordnung von erwärmtem Trinkwasser auf Legionellen dient
der Aufdeckung einer Legionellenkontamination in der Trinkwas-
ser-Installation. Dies erfordert eine zielgerichtete Vorgehensweise

bei der Festlegung der repräsentativen Probennahmestellen und
der Durchführung der Probennahme, die nachstehend beschrie-
ben werden. 

Nur die so ermittelten Untersuchungsergebnisse lassen die erfor-
derliche Beurteilung einer Trinkwasser-Installation zu. Bei einem
Nachweis von Legionellen in einer Konzentration von � 100 KBE/100
ml ist der technische Maßnahmenwert gemäß Anlage 3 Teil II der
Trinkwasserverordnung erreicht oder überschritten. Bei Legionel-
lenkonzentrationen von <100 KBE/100 ml ist die Anforderung für
diesen Parameter eingehalten. 

Durchführung der Probennahme
Die Vorgehensweise zur Durchführung der Probennahme wird in
Anlage 4 Teil II b der Trinkwasserverordnung benannt. Sie erfolgt
nach Zweck b) der DIN EN ISO 19458. 

Die Probennahme nach DVGW W 551 zur systemischen Beurteilung
der Trinkwasser-Installation ist unter dem normalen Betriebszustand
der Trinkwasser-Installation (Routinebetrieb) durchzuführen. Die ge-
forderten Proben pro Großanlage (eine Probenserie) sind an einem
Kalendertag zu entnehmen. Eine Probenserie muss immer Proben
am Austritt des Trinkwassererwärmers, am Eintritt der Zirkulations-
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1 Die UBA-Empfehlung wird in Kürze durch eine aktualisierte Empfehlung abgelöst
werden.

2 Hinweis: Für andere Zwecke können andere Vorgehensweisen notwendig oder
vorgeschrieben sein. Eine ausführlichere Darstellung dazu findet sich in der
„DVGW Wasserinformation Legionellenprobennahme“ [5].

3 z. B. Verkehrssicherungspflicht, Arbeitsschutz, Arbeitsstättenverordnung, Kran-
kenhaushygiene
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leitung in den Trinkwassererwärmer sowie an einer geeigneten
Anzahl repräsentativer peripherer Entnahmestellen umfassen.

Die Festlegung und Lage der Probennahmestellen (evtl. Anlagen-
skizze) sowie Name und Qualifikation der fachkundigen Person,
die diese Festlegung vorgenommen hat (z.B. Mitarbeiter des Ge-
sundheitsamtes, Fachinstallateur, Fachplaner, Labormitarbeiter),
sind zu dokumentieren. Die Probennahmestellen sind für die Un-
tersuchungen verwechslungssicher zu kennzeichnen.

Schritte der Probennahme 

1. Vorbereitung der Entnahmestelle: 
Entfernen von Strahlreglern und anderen Vorrichtungen 
und Desinfektion* der Auslaufstelle der Entnahmearmatur

2. Spülung der Entnahmearmatur: 
Öffnen der Entnahmearmatur und Ablauf von 1 Liter Trink-
wasser in einen Messbecher und Verwerfen des Wassers

3. Befüllung des Probenbehälters: 
Direkt anschließend (ohne Schließen und erneutes Wieder-
öffnen der Entnahmearmatur) Trinkwasser in einen sterilen
Probenbehälter abfüllen und diesen verschließen

4. Messung der Temperatur bei der Probennahme
Direkt anschließend weitere ca. 250 ml Trinkwasser in einen
Messbecher abfüllen und die Wassertemperatur („Proben-
nahmetemperatur“) messen und dokumentieren 

5. Messung der Wassertemperatur bei Temperaturkonstanz: 
Trinkwasser aus der Entnahmearmatur bis zur Temperatur-
konstanz in einen Messbecher ablaufen lassen und in dem
Messbecher die Wassertemperatur messen. Die Temperatur
ist ebenfalls zu dokumentieren („Konstante Temperatur“)

* Die Entnahmearmatur vorzugsweise durch Abflammen oder, wenn dies nicht
möglich ist, durch andere vergleichbare Verfahren (z.B. gründliches Abwischen
mit Isopropanol (70 % v/v)) desinfizieren (siehe DIN EN ISO 19458)

Bei Hinweisen auf Erwärmung der Leitungen für kaltes Trinkwasser
sind auch an Entnahmestellen für kaltes Trinkwasser Proben zu
entnehmen.

Die Entnahmestellen in der Peripherie der Trinkwasser-Installation
sollten in Bereichen mit Vernebelung (z. B. Duschen) liegen und
desinfizierbare Entnahmearmaturen aufweisen. Da es sich um eine
systemische Untersuchung handelt, ist eine Probennahme direkt
an Duschköpfen/Duschschläuchen zu vermeiden. Stattdessen soll-
ten Entnahmearmaturen oder Eckventile an nahe gelegenen Wasch-
becken genutzt werden.

Eine Probennahme aus einer Mischarmatur, aus der nur Mischwasser
entnommen werden kann (d. h. bei der eine Zwangszumischung
von kaltem Trinkwasser zu erwärmtem Trinkwasser erfolgt und die
nicht abstellbar ist) ist für eine systemische Beurteilung nach DVGW
W 551 nicht zulässig. In einem solchen Fall muss eine andere Ent-
nahmestelle genutzt werden.

Dokumentation der Probennahme 
Die Dokumentation der Probennahme  auf dem Probennahmefor-
mular umfasst sowohl die eindeutige Kennzeichnung der gefüllten
Probenbehälter als auch die eindeutige Beschreibung der Proben-

nahmestellen sowie die Probennahmetechnik [nach Zweck b) der
DIN EN ISO 19458]. Die Dokumentation sollte folgende Angaben
enthalten (siehe auch § 15 Absatz 3 der TrinkwV):

• Name und Adresse des Auftraggebers 
• Name und Anschrift des Objektes oder des Standortes 
• Vollständiger Name des Probennehmers (möglichst in Blockschrift)
• Datum und Zeitpunkt der Probennahme
• eindeutige Beschreibung der beprobten Entnahmestellen

Die Beschreibung der Probennahmestellen sollte mindestens fol-
gende Angaben enthalten:

• Name und Art des Gebäudes (z.B. Krankenhaus, Sporteinrichtung,
Pflegeeinrichtung)

• Bezeichnung des Gebäudeteils (z. B. Bauabschnitt, Stockwerk/
Etage, Funktionsbereich und Raum)

• lokale Lage der Entnahmestelle (z.B. Strang, Verteiler, Waschtisch,
Spüle, Wanne, Dusche)

• Art der Entnahmestelle (z. B. Entleerungsventil, Kugelhähne, Ein-
hebel-Mischarmatur, Zweigriff-Mischarmatur, Armatur mit Ver-
brühungsschutz)

• Angaben zum Trinkwasser (z.B. erwärmtes Trinkwasser, gemisch-
tes Trinkwasser, kaltes Trinkwasser) 

• ggf. betriebstechnische Besonderheiten während der Proben-
nahme, wie z. B. der Ausfall oder eine Zeitsteuerung der Zirkula-
tionspumpe oder Primärenergie

Weiterhin sollten ergänzende Vor-Ort-Parameter und weitere zur
Interpretation der Ergebnisse nützliche Informationen in der Doku-
mentation (z. B. Probenbegleitschein) dokumentiert werden. Hierzu
gehören z. B.:

• die konstante (minimale) Wassertemperatur des kalten Trinkwassers
an ausgewählten weit entfernt liegenden Entnahmestellen

• bei einer Trinkwasserdesinfektion: Angaben zum Desinfektions-
verfahren und Desinfektionsmittel, wie z. B. Konzentration des
Desinfektionsmittels an den Entnahmestellen zum Zeitpunkt der
Probennahme
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